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Antrag Drucksache Nr.: 00945/2023 des Stadtvertreters  Dennis Clasen (ASK) 
Betreff: Berichtsantrag | Berichtsantrag  der Stadtvertretung vollständig erledigen | hier: 
Versicherungsschutz der kommunalen Gesellschaften/Eigenbetriebe 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtvertretung beschließt, 
 
1. Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, die Stadtvertretung die noch ausstehenden Informationen 
zur Vergabepraxis der städtischen Beteiligungen und zu den Versicherungen bis zur nächsten Sitzung 
der Stadtvertretung auftragsgemäß und umfassend auf der Basis des erteilten Berichtsantrages der 
Stadtvertretung vom 30.01.2023 zu bearbeiten. 
 
2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, im seinem nächsten Bericht an die Stadtvertretung zum 
Berichtsantrag " Versicherungsschutz der kommunalen Gesellschaften/Eigenbetrieben" ergänzend zu 
berichten, 
 
a) welche Risiken und betrieblichen Gründe waren jeweils für den Abschluss der vom 
Oberbürgermeister erwähnten Unfallversicherungen ausschlaggebend und welche Leitungen sind 
damit im etwaigen Schadensfall verbunden, die Ausgaben für diese Versicherungen rechtfertigen? 
 
b) Welche städtischen Beteiligungen haben sich in der Vergangenheit eines Versicherungsmaklers 
bedient, wie wurde jeweils die Beauftragung von Versicherungsmaklern im Vorfeld ausgeschrieben, 
welche Auswahlkriterien waren für die Auswahlentscheidung für den jeweiligen Versicherungsmakler 
relevant und welche Kosten mit der letzten Beauftragung des Versicherungsmaklers jeweils für die 
Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften verbunden waren? 
Erfolgte auf der Basis der von den Versicherungsmaklern erstellten Leistungsbeschreibungen die 
öffentliche Ausschreibung der angestrebten Versicherungen? 
 
Aufgrund des vorstehenden Beschlussvorschlags nimmt die Verwaltung hierzu Stellung: 

1. Rechtliche Bewertung (u.a. Prüfung der Zulässigkeit; ggf. Abweichung von bisherigen 
Beschlüssen der Stadtvertretung) 

Aufgabenbereich: Eigener Wirkungskreis      

Der Antrag ist rechtlich zulässig. 
 
2. Prüfung der finanziellen Auswirkungen 

Art der Aufgabe: Pflichtige Aufgabe      

Kostendeckungsvorschlag entsprechend § 31 (2) S. 2 KV: - 
 
Einschätzung zu voraussichtlich entstehenden Kosten (Sachkosten, Personalkosten): 

      
 
3. Empfehlung zum weiteren Verfahren 

Zustimmung  
 
Dem Berichtsantrag wird unter den Voraussetzungen zugestimmt, dass möglicherweise einige Punkte 
aufgrund datenschutzrechtlicher Bedenken wegen schützenswerter Interessen von Dritten nicht 
beantwortet werden könnten. Mit der Berichterstattung ist nicht vor Ende des ersten Quartals in 2024 
zu rechnen. 



 
 
 
Dr. Rico Badenschier 


